
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/8/30 2Ob318/61,
2Ob318/66 (2Ob319/66)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1961

Norm

ASVG §332

ZPO §228 B1bb

Rechtssatz

Wenn der Geschädigte durch den Unfall keinen Verdienstausfall hat und daher bürgerlichrechtliche Ersatzansprüche

wegen Verdienstausfalls nicht entstehen, aber andere Ansprüche entstehen könnten, die regreßfähig sind, zB im Falle

einer Wiedererkrankung an Unfallsfolgen die Kosten des Heilverfahrens und damit zusammenhängende

Aufwendungen, ist das Feststellungsinteresse zu bejahen.

Entscheidungstexte

2 Ob 318/61
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